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Betrieblicher Ausbildungsplan für die Berufsausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement 

und zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement 

Ausbildungsbetrieb: 
 

Auszubildender/Auszubildende: 
 

Ausbilder/Ausbilderin: 
 

Berufsschulstandort: 
  

Beginn der Ausbildung: 
 

zuständige Stelle: 
  

voraussichtliches Ende der Ausbildung: 
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Teil des Ausbildungsberufsbil-

des mit zeitlichen Richtwerten 

in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

» Berufsbildpositionen ent-
sprechend dem § 4 Absatz 
2 und 3 der Ausbildungs-
verordnung 

» Zeitliche Richtwerte ent-
sprechend dem Ausbil-
dungsrahmenplan 

In dieser Spalte finden sich 
die aus dem Ausbildungsrah-
menplan übernommenen zu 
vermittelnden Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten. 

In dieser Spalte können, auch mit 
Hilfe der Erläuterungen zum Aus-
bildungsrahmenplan, die Ausbil-
dungsinhalte präzisiert und den 
jeweiligen betrieblichen Voraus-
setzungen entsprechend ergänzt 
werden. 

Hier können auch Gründe, die 
eine Vermittlung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt noch nicht 
ermöglichten, genannt werden. 

Zum Ende der Ausbildung 

müssen alle Ausbildungsin-
halte vermittelt worden sein! 

In dieser Spalte kann z. B. einge-
tragen werden: 

» der voraussichtliche Zeit-
punkt der Vermittlung inner-
halb des Ausbildungsjahrs 
 (z. B. Monat/Quartal) 

» die Vermittlungsdauer im Be-
trieb 

» der Betriebsteil 
» der zuständige Ausbilder o-

der die vom Ausbilder mit 
der Ausbildung beauftragte 
Person 

» außerbetriebliche Ausbil-
dungsmaßnahmen 

» Ausbildungsunterlagen 

  



 

 

1. bis 15. Monat 

Abschnitt A: fachrichtungsübergreifende, berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
A
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Teil des Ausbildungsberufsbil-

des mit zeitlichen Richtwer-

ten in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Warensortiment zusammen-

stellen und Dienstleistungen 

anbieten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

16 Wochen  

a) Bedarf an Artikeln, Warengruppen 

und Dienstleistungen unter Berück-

sichtigung der Absatzchancen ermit-

teln und dabei Kern- und Randsorti-

mente differenziert betrachten 

   

b) Informationen über Warensorti-

mente und Dienstleistungen einho-

len, auch unter Nutzung elektroni-

scher Medien 

   

c) Vorschläge für die Zusammenstel-

lung marktorientierter Warensorti-

mente entwickeln 

   

d) Verpackungen nach technischen, 

ökonomischen und ökologischen Ge-

sichtspunkten auswählen 

   

e) Vorschläge für waren- und kunden-

bezogene Dienstleistungsangebote 

entwickeln 

   

f) branchenübliche Fachbegriffe, Maß-, 

Mengen- und Gewichtseinheiten 

verwenden 

   



 

 

g) waren- und dienstleistungsbezogene 

Normen und rechtliche Regelungen 

einhalten 
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Einkauf von Waren und 

Dienstleistungen marktorien-

tiert planen, organisieren und 

durchführen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

12 Wochen 

a) unter Beachtung von Beschaffungs-

richtlinien Bezugsquellen ermitteln 

und Angebote einholen 

   

b) Durchführung von Ausschreibungs-

verfahren prüfen, an Ausschrei-

bungsverfahren mitwirken und 

elektronische Plattformen für die Be-

schaffung nutzen 

   

c) Angebote vergleichen hinsichtlich 

Art, Beschaffenheit, Qualität, Menge 

und Preis von Waren, Verpackungs-

kosten, Lieferzeit sowie Liefer- und 

Zahlungsbedingungen 

   

d) Dienstleistungsangebote, insbeson-

dere im Hinblick auf Umfang, Quali-

tät, Verfügbarkeit und Preise, ver-

gleichen 

   

e) Waren bestellen, Dienstleistungen 

beauftragen und Auftragsbestätigun-

gen prüfen 

   

Verkauf kundenorientiert pla-

nen und durchführen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

14 Wochen 

a) Anfragen bearbeiten, Preise ermit-

teln und angebotsspezifische Kalku-

lationen durchführen 

   

b) Aufträge bearbeiten und bestätigen 

sowie Rechnungen erstellen 

   



 

 

c) durch eigenes Verhalten zur Kunden-

zufriedenheit und Kundenbindung 

beitragen 

   

A
u

sb
ild

u
n

gs
in

h
al

te
 1

. b
is

 1
5

. M
o

n
at

 

d) Angebote unter Berücksichtigung 

von Geschäfts-, Liefer- und Zahlungs-

bedingungen erstellen 

   

Arbeitsorganisation projekt- 

und teamorientiert planen 

und steuern 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

6 Wochen 

a) eigene Arbeit unter Einsatz betriebli-

cher Arbeits- und Organisationsmit-

tel systematisch planen, durchführen 

und kontrollieren 

   

b) Arbeitsprozesse im eigenen Arbeits-

bereich reflektieren und Maßnah-

men zur Optimierung vorschlagen 

   

c) Lern- und Arbeitstechniken sowie 

Methoden des selbstgesteuerten 

Lernens anwenden und elektroni-

sche Lernmedien nutzen 

   

d) Aufgaben im Team planen und bear-

beiten sowie Ergebnisse abstimmen 

und auswerten 

   

e) Präsentationstechniken anwenden    

  



 

 

16. bis 36. Monat 

Abschnitt A: fachrichtungsübergreifende, berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
A

u
sb

ild
u

n
gs

in
h

al
te

 1
6

. b
is

 3
6

. M
o

n
at

 

Teil des Ausbildungsberufsbil-

des mit zeitlichen Richtwer-

ten in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Handelsspezifische Beschaf-

fungslogistik planen und steu-

ern 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

10 Wochen 

a) Ziele der handelsspezifischen Be-

schaffungslogistik reflektieren, Kon-

zepte bewerten und daraus geeig-

nete Transportmittel und Lagerstät-

ten für Logistikketten ableiten 

   

b) logistische Dienstleistungen nach 

ökonomischen und ökologischen Kri-

terien sowie nach betrieblichen Vor-

gaben auswählen, Verträge abschlie-

ßen und die Vertragserfüllung kon-

trollieren 

   

c) rechtliche Regelungen für das Trans-

portwesen einhalten sowie Trans-

portrisiken beurteilen und absichern 

   

d) Schnittstellen zu Herstellern, Liefe-

ranten und Wiederverkäufern sowie 

Schwachstellen in der Wertschöp-

fungskette analysieren, Fehlerquel-

len erkennen und Vorschläge zur 

Fehlerbeseitigung und zur Pro-

zessoptimierung machen 

   

  



 

 

 

 

e) für die Warenbeschaffung branchen-

bezogene Markt und Börsenberichte, 

Fachpublikationen, Bezugsquellen-

verzeichnisse und Lieferanteninfor-

mationen, einschließlich elektroni-

scher Informationsquellen, auswäh-

len, nutzen und auswerten 
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f) ökonomische, ökologische, soziale 

und ethische Aspekte der Nachhal-

tigkeit in nationalen und internatio-

nalen Lieferketten bei der Beschaf-

fung berücksichtigen 

   

Einkauf von Waren und 

Dienstleistungen marktorien-

tiert planen, organisieren und 

durchführen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

4 Wochen 

f) Verhandlungen mit Lieferanten und 

Dienstleistern führen, Vertragsbedin-

gungen festlegen und dokumentie-

ren und dabei Risiken und Besonder-

heiten beim Einkauf im Ausland be-

achten 

   

g) Vertragserfüllung, insbesondere Lie-

fer- und Leistungstermine, überwa-

chen, bei Verzug mahnen sowie 

Rechnungen und Lieferdokumente 

prüfen 

   

h) Reklamationen unter Berücksichti-

gung der vertraglichen Verpflichtun-

gen bearbeiten 

   

a) Informationen zu Zielgruppen, Ab-

satzgebieten und Vertriebskanälen 

anforderungsorientiert beschaffen 

und bewerten 

   



 

 

Marketingmaßnahmen pla-

nen, durchführen, kontrollie-

ren und steuern 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

8 Wochen 

b) Marktbeobachtung durchführen, Er-

gebnisse auswerten und Vorschläge 

für den Einsatz von Marketinginstru-

menten auch unter Berücksichtigung 

von Instrumenten des Onlinemarke-

tings ableiten 

   

A
u

sb
ild

u
n

gs
in

h
al

te
 1

6
. b

is
 3

6
. M

o
n

at
 

c) Marktaktivitäten des Unternehmens 

mit denen von Wettbewerbern ver-

gleichen 

   

d) verkaufsfördernde Maßnahmen für 

alle unternehmensspezifischen Ver-

triebskanäle planen, durchführen, 

kontrollieren und steuern und dabei 

Budgetvorgaben berücksichtigen 

   

e) ergänzende waren- und kundenbe-

zogene Dienstleistungen anbieten 

und ihre Wirkung als Marke-

tinginstrument bewerten 

   

f) Marketingmaßnahmen hinsichtlich 

ihrer Zielsetzung reflektieren und 

Verbesserungsvorschläge ableiten 

   

g) die Weiterentwicklung und Optimie-

rung des Onlineauftrittes unterstüt-

zen 

   

h) kundenorientiert handeln, insbeson-

dere Beziehungen zu Kunden und 

Geschäftspartnern pflegen und Maß-

nahmen der Kundenbindung durch-

führen 
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Verkauf kundenorientiert pla-

nen und durchführen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

8 Wochen 

e) Zusammensetzung der Kundenstruk-

tur ermitteln, Kundenkontakte her-

stellen und pflegen 

   

f) betriebliche Vertriebskanäle kunden-

spezifisch nutzen 

   

g) Möglichkeiten von Onlinevertriebs-

kanälen prüfen sowie Verknüpfun-

gen und Wechselwirkungen zwi-

schen verschiedenen Vertriebskanä-

len darstellen 

   

h) dem Kunden Handlungsmöglichkei-

ten bei auftragsbezogenen Änderun-

gen, insbesondere bei Preisänderun-

gen, aufzeigen 

   

i) Beratungs- und Verkaufsgespräche 

kunden- und ergebnisorientiert un-

ter Berücksichtigung verkaufspsy-

chologischer Aspekte planen, durch-

führen und nachbereiten 

   

j) Verträge abschließen    

k) Kundenreklamationen erfassen und 

nach rechtlichen Regelungen und be-

trieblichen Vorgaben bearbeiten so-

wie Kulanzregelungen anwenden 

   

Distribution planen und steu-

ern 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

6 Wochen 

a) betrieblich genutzte Beförderungs- 

und Frachtarten auftragsbezogen 

auswählen sowie Transportkosten 

ermitteln 
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 b) versandspezifische Anforderungen 

erfüllen, Aufträge abwickeln sowie 

   



 

 

Versand- und Begleitdokumente er-

stellen 

c) Liefertermine vereinbaren, Waren-

versand planen und veranlassen 

   

d) Liefertermine kontrollieren und 

Möglichkeiten der Sendungsverfol-

gung nutzen 

   

Kaufmännische Steuerung 

und Kontrolle durchführen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

 

12 Wochen 

a) Geschäftsvorgänge unter Einhaltung 

betrieblicher und rechtlicher Rege-

lungen buchhalterisch einordnen, 

Belege erfassen und buchen 

   

b) Zahlungsvorgänge im Zusammenwir-

ken mit Kreditinstituten, Dienstleis-

tern, Lieferanten und Kunden bear-

beiten 

   

c) Auskünfte über Kunden, Lieferanten 

und Dienstleister einholen und be-

werten 

   

d) aus dem Kauf- und Zahlungsverhal-

ten Maßnahmen ableiten 

   

e) betriebliche Grundsätze der Kredit-

gewährung anwenden und Möglich-

keiten der Risikoabsicherung nutzen 
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f) betriebliche Kosten-und-Leistungs-

Rechnung anwenden, Kosten erfas-

sen und überwachen sowie betriebli-

che Leistungen bewerten und ver-

rechnen 

   

g) betriebliches Controlling als Informa-

tions- und Steuerungsinstrument 

nutzen, Kennzahlen ermitteln und 

analysieren sowie Handlungsoptio-

nen ableiten 

   

Arbeitsorganisation projekt- 

und teamorientiert planen 

und steuern 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

4 Wochen 

f) Vorbereitung, Planung, Überwa-

chung, Steuerung, Abschluss und Do-

kumentation betrieblicher Projekte 

unterstützen 

   

g) bei der Umsetzung und Durchfüh-

rung von betrieblichen Projekten 

mitarbeiten 

   

  



 

 

16. bis 36. Monat 

Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Großhandel 
A
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Teil des Ausbildungsberufsbil-

des mit zeitlichen Richtwer-

ten in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Lagerlogistik planen, steuern 

und abwickeln 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

24 Wochen 

a) Anliefertermine überwachen, Waren 

annehmen, Waren und Frachtdoku-

mente prüfen und Abweichungen 

dokumentieren 

   

b) Wareneingangskontrollen durchfüh-

ren und Wareneingänge erfassen, 

Abweichungen dokumentieren und 

Korrekturmaßnahmen einleiten 

   

c) Waren nach betrieblichen Vorgaben 

einlagern und pflegen 

   

d) betriebliche Lagerhaltung und deren 

Arbeitsabläufe im Hinblick auf die 

Zielsetzung der Lagerhaltung organi-

sieren, auch unter Nutzung elektro-

nischer Lagerverwaltungssysteme 

   

e) Lagerbestände überwachen, Be-

standsveränderungen und -abwei-

chungen erfassen und erforderliche 

Korrekturen durchführen 

   

f) Istbestände gemäß betrieblicher In-

venturmethode aufnehmen und mit 

den Sollbeständen abgleichen 
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g) Waren auftragsbezogen auslagern, 

kommissionieren und versandfertig 

machen sowie Versand veranlassen 

   

h) rechtliche und betriebliche Regelun-

gen für die Lagerlogistik einhalten 

   

Warenbezogene Rückabwick-

lungsprozesse organisieren 

und durchführen 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

4 Wochen 

a) Retourenprozesse aus Kundenrekla-

mationen gemäß betrieblichen Rege-

lungen einleiten 

   

b) Waren aus Kundenretouren anneh-

men, prüfen und ihre weitere Ver-

wendung klären 

   

c) Retourengründe analysieren und 

Maßnahmen ableiten  

   

d) Gründe für Lieferantenretouren un-

terscheiden, weitere Verwendung 

der Retourware und Rücksendemög-

lichkeiten prüfen 

   

e) Waren für die Rücksendung prüfen 

und versandfähig bereitstellen 

   

f) warenbezogene Rückabwicklungs-

prozesse kaufmännisch umsetzen 

und dokumentieren 

   

  



 

 

16. bis 36. Monat 

Abschnitt C: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Außenhandel 
A
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Teil des Ausbildungsberufsbil-

des mit zeitlichen Richtwer-

ten in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Außenhandelsgeschäfte abwi-

ckeln und Auslandsmärkte be-

dienen 

(§ 4 Absatz 4 Nummer 1) 

 

20 Wochen 

a) zur Vorbereitung von Außenhandels-

geschäften die Absatz- und Beschaf-

fungschancen ermitteln und doku-

mentieren sowie die staatenspezifi-

schen Import  

oder Exportbestimmungen einhalten 

   

b) Außenhandelsrisiken berücksichtigen 

und geeignete Maßnahmen zum Risi-

komanagement für die abzuschlie-

ßenden Verträge auswählen 

   

c) außenhandelsspezifische Zahlungs-

bedingungen und -instrumente, ins-

besondere Akkreditive, auswählen 

und anwenden 

   

d) international gebräuchliche Handels-

klauseln, insbesondere die In-

coterms, bei Handelsgeschäften an-

wenden  

   

e) Möglichkeiten der Außenhandelsfi-

nanzierung erläutern und Kreditabsi-

cherung vorbereiten 
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f) Transportmittel und -wege im inter-

nationalen Warenverkehr bestim-

men und dabei ökologische und öko-

nomische Kriterien sowie die Trans-

portfähigkeit, Transportrisiken, La-

gerfähigkeit, Pflege, Behandlung und 

Verpackung von Waren berücksichti-

gen 

   

g) Fracht-, Speditions-, Lager- und Lo-

gistikverträge abschließen 

   

h) Notwendigkeiten von Transportver-

sicherungen prüfen und Maßnah-

men vorschlagen 

   

i) geeignetes Zollverfahren auswählen, 

bei Importgeschäften die anfallen-

den Abgaben, insbesondere Zölle 

und Einfuhrumsatzsteuer, errechnen 

und bei Einkaufs- und Verkaufskalku-

lationen einbeziehen sowie am 

elektronischen Zollverfahren mitwir-

ken 

   

j) für den internationalen Handel übli-

che Warendokumente prüfen, be-

schaffen und erstellen 

   

Internationale Berufskompe-

tenzen anwenden 

(§ 4 Absatz 4 Nummer 2) 

8 Wochen 

a) im Rahmen der internationalen Kom-

munikation, Kooperation und Ge-

schäftsanbahnung staatenspezifische 

Rahmenbedingungen und rechtliche 

Anforderungen beachten 
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b) Gespräche situations- und adressa-

tengerecht führen und dabei kultu-

relle Identitäten und Verhaltenswei-

sen berücksichtigen 

   

c) bei Anbahnungen, Verhandlungen, 

Abschlüssen und Erfüllung von Au-

ßenhandelsverträgen mündlich und 

schriftlich in einer Fremdsprache 

kommunizieren, insbesondere Infor-

mationen einholen 

   

d) Angebote, Annahmen, Auftragsbe-

stätigungen und Handelsrechnungen 

staatenspezifisch erstellen, bearbei-

ten und prüfen 

   

e) Waren- und Frachtdokumente in ei-

ner Fremdsprache bearbeiten, prü-

fen und erstellen 

   

  



 

 

Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln  

Abschnitt D: fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
W

äh
re

n
d

 d
e

r 
ge

sa
m

te
n

 A
u

sb
ild

u
n

g 
zu

 v
e

rm
it

te
ln

 

Teil des Ausbildungsberufsbil-

des mit zeitlichen Richtwer-

ten in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Berufsbildung sowie arbeits-, 

sozial- und tarifrechtliche Vor-

schriften  

(§ 4 Absatz 5 Nummer 1) 

a) Rechte und Pflichten aus dem Aus-

bildungsvertrag feststellen und Auf-

gaben der Beteiligten im dualen Sys-

tem beschreiben 

   

b) den betrieblichen Ausbildungsplan 

mit der Ausbildungsordnung verglei-

chen und zu seiner Umsetzung bei-

tragen 

   

c) betriebliche und tarifliche Regelun-

gen sowie arbeits- und sozialrechtli-

che Bestimmungen erläutern, insbe-

sondere wesentliche Inhalte und Be-

standteile eines Arbeitsvertrages 

darstellen 

   

d) Positionen der eigenen Entgeltab-

rechnung erklären 

   

e) Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-

rechte betriebsverfassungsrechtli-

cher Organe des Ausbildungsbetrie-

bes erklären 
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f) Chancen und Anforderungen des le-

bensbegleitenden Lernens für die 

berufliche und persönliche Entwick-

lung begründen und die eigenen 

Kompetenzen weiterentwickeln 

   

g) Ziele und Grundsätze des betriebli-

chen Personalwesens beschreiben 

   

h) Sinn und Zweck der Prävention und 

einer Präventionskultur auf der 

Grundlage der gesetzlichen Unfall-

versicherung beschreiben und diese 

Präventionskultur auf die betriebli-

che Praxis übertragen 

   

Bedeutung des Groß- und Au-

ßenhandels sowie Aufbau und 

Organisation des Ausbildungs-

betriebes  

(§ 4 Absatz 5 Nummer 2) 

a) Aufgaben und Funktionen des Groß- 

und Außenhandels entlang der 

Wertschöpfungskette im Rahmen 

der Gesamtwirtschaft beschreiben 

   

b) Zielsetzung und Tätigkeitsfelder des 

Ausbildungsbetriebes sowie seine 

Stellung am Markt erläutern 

   

c) Geschäftsbeziehungen innerhalb und 

außerhalb der Europäischen Union 

darstellen 

   

d) Art und Rechtsform des Ausbildungs-

betriebes darstellen 

   

e) Aufbau und Aufgaben des Ausbil-

dungsbetriebes erläutern 

   



 

 

f) Beziehungen des Ausbildungsbetrie-

bes und seiner Beschäftigten zu Be-

hörden, Wirtschaftsorganisationen 

und Gewerkschaften erläutern 
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g) Compliance, insbesondere Maßnah-

men, Strukturen und Prozesse zur 

Einhaltung rechtlicher Regelungen 

und betrieblicher Richtlinien beach-

ten und Abweichungen melden 

   

Sicherheit und Gesundheits-

schutz bei der Arbeit  

(§ 4 Absatz 5 Nummer 3) 

a) Gefährdung von Sicherheit und Ge-

sundheit am Arbeitsplatz feststellen 

und Maßnahmen zur Vermeidung 

der Gefährdung ergreifen 

   

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und 

Unfallverhütungsvorschriften an-

wenden 

   

c) Verhaltensweisen bei Unfällen be-

schreiben sowie erste Maßnahmen 

einleiten 

   

d) Vorschriften des vorbeugenden 

Brandschutzes anwenden sowie Ver-

haltensweisen bei Bränden beschrei-

ben und Maßnahmen zur Brandbe-

kämpfung ergreifen 

   

Umweltschutz  

(§ 4 Absatz 5 Nummer 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere 

a) mögliche Umweltbelastungen durch 

den Ausbildungsbetrieb und seinen 

Beitrag zum Umweltschutz an Bei-

spielen erklären 

   



 

 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende 

Regelungen des Umweltschutzes an-

wenden  

   

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen 

und umweltschonenden Energie- 

und Materialverwendung nutzen  

   

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und 

Materialien einer umweltschonen-

den Entsorgung zuführen 

   

1. bis 15. Monat 

Abschnitt D: fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbil-

des mit zeitlichen Richtwer-

ten in Wochen 

zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Kommunikation 

(§ 4 Absatz 5 Nummer 5) 

 

6 Wochen  

a) in der internen und externen Zusam-

menarbeit situations- und zielorien-

tiert unter Berücksichtigung von 

Wertschätzung, Vertrauen, Respekt 

und gesellschaftlicher Vielfalt kom-

munizieren 

   

b) effizient, ressourcenschonend und 

adressatengerecht, auch unter Nut-

zung digitaler Medien, kommunizie-

ren sowie Ergebnisse dokumentieren 

   

c) fremdsprachige Fachbegriffe ver-

wenden 

   

d) fremdsprachige Informationen nut-

zen 

   



 

 

Elektronische Geschäftspro-

zesse (E-Business)  

(§ 4 Absatz 5 Nummer 6) 

10 Wochen 

a) E-Business-Systeme zur Ressourcen-

planung und Verwaltung von Kun-

denbeziehungen in den Geschäfts-

prozessen anwenden und Ziele, 

Funktionen und Schnittstellen dieser 

Systeme darstellen 
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b) Zusammenhänge zwischen Daten- 

und Warenfluss bei betrieblichen 

Prozessen herstellen und berücksich-

tigen 

   

c) externe und interne elektronische 

Informations- und Kommunikations-

quellen aus E-Business-Systemen für 

die Informationsbeschaffung aus-

wählen und bei betrieblichen Prozes-

sen nutzen sowie Standardsoftware 

und betriebsspezifische Software an-

wenden 

   

d) Daten und Informationen, insbeson-

dere im Zusammenhang mit Stamm-

datenmanagement, beschaffen, er-

fassen, vervollständigen, sichern und 

pflegen 

   

e) rechtliche Regelungen und betriebli-

che Vorgaben zum Datenschutz und 

zur IT-Sicherheit einhalten 

   

  



 

 

16. bis 36. Monat 

Abschnitt D: fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufsbil-

des mit zeitlichen Richtwer-

ten in Wochen 

zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

Kommunikation 

(§ 4 Absatz 5 Nummer 5) 

 

4 Wochen  

e) Auskünfte in einer Fremdsprache er-

teilen 

   

f) Ursachen von Konflikten und Kom-

munikationsstörungen erkennen und 

Möglichkeiten der Konfliktlösung an-

wenden 

   

Elektronische Geschäftspro-

zesse (E-Business)  

(§ 4 Absatz 5 Nummer 6) 

8 Wochen 

f) Daten aus dem Warenwirtschafts-

system analysieren und Ergebnisse 

zur Steuerung des Warenflusses nut-

zen 

   

g) Kennzahlen mit elektronischen An-

wendungen ermitteln 

   

 


